
Geld ist rund und rollt. Bildung bleibt. 
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1. Regierungsentwurf zum Beitragsstabilisierungsgesetz beschlossen 
 
Das Bundeskabinett hat am 29.4.2026 den Regierungsentwurf des umstrittenen sog. Beitragssatzstabili-
sierungsgesetzes (BStabG) verabschiedet, welches in einigen Punkten von dem ursprünglichen Referen-
tenentwurf abweicht. Hiermit soll ab 2027 eine Stabilisierung der Beitragssätze zur gesetzlichen Kran-
kenkasse erreicht werden. Durch die Einführung einer Zuckerabgabe auf zuckerhaltige Getränke in ei-
nem separaten Verfahren soll nun eine Entlastung des gesamten Pakets im Jahr 2027 auf bis zu 16,3 
Mrd. € erreicht werden und nicht mehr, wie zunächst vorgesehen, 19,6 Mrd. €. Die Abgabe soll zusätz-
lich die gesetzliche Krankenversicherung entlasten. Die Einsparungen in der Krankenversicherung sol-
len bis zum Jahr 2030 auf bis zu 38,1 Mrd. € ansteigen. 
 
Eine zunächst angedachte Absenkung des Kranken- und Kinderkrankengeldes im laufenden Arbeitsver-
hältnis ist nun nicht mehr vorgesehen. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses soll allerdings 
eine Deckelung des Krankengeldes auf die Höhe des Arbeitslosengeldes erfolgen. Neu eingeführt wer-
den soll die Teilarbeitsunfähigkeit und das Teilkrankengeld, dessen Nutzung jedoch von der Zustim-
mung der Arbeitsvertragsparteien abhängig sein soll. Anderenfalls bleibt es bei der bisherigen Rege-
lung. Die Fristen für Reha- und Rentenanträge sollen auf vier Wochen verkürzt werden. 
 
Ein Zuschlag zur Kranken- und Pflegeversicherung für familienversicherte Ehegatten / eingetragene 
Lebenspartner soll ab 1.1.2028 erhoben werden, und zwar in Höhe von 2,5 % des Bruttogehalts des 
Alleinverdieners anstatt der bislang vorgesehenen 3,5 %. Ausnahmen gelten bei der Betreuung von un-
ter 7-jährigen oder behinderten Kindern im Haushalt sowie der Pflege eines Angehörigen ab Pflegegrad 
2. Rentner sollen keinen Beitragszuschlag zahlen müssen. 
 
Die Medikamentenzuzahlungen sollen merklich steigen, von mindestens 7,50 € auf bis zu 15 € pro Me-
dikament. Auch die Zuzahlungen für Heilmittel und häusliche Krankenpflege sollen auf 15 € steigen, 
für Hilfsmittel wird eine Festbetragsregelung eingeführt. Die Zuzahlungsbeträge werden sich künftig 
entsprechend der Grundlohnrate dynamisch gestalten. Auch die Zuzahlungen zu Zahnersatz sollen stei-
gen, die Härtefallregelung mit 100 % Zuschuss auf die Regelversorgung sollen jedoch unverändert be-
stehen bleiben. 
 
Für bestimmte operative Eingriffe soll die Einholung einer fachlichen Zweitmeinung vor dem Eingriff 
verpflichtend werden. Behandlungen in den Bereichen Homöopathie und Anthroposophie werden auch 
nicht mehr erstattet. 
 
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze soll ab 1.1.2027 außerordentlich um 3.600 € angehoben werden, das 
entspricht einer monatlichen Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze um 300 €, die dann künftig bei-
tragspflichtig bleiben soll und nicht freigestellt wird. Für Versicherte, die lediglich aufgrund der bishe-
rigen Grenze privat versichert sind, soll es eine Bestandsschutzregel geben. Außerdem soll der Arbeit-
geberbeitrag zur Krankenversicherung im Rahmen des Minijobs von 13 % auf 17,5 % erhöht werden. 
 
 
2. Bundeshaushalt 2027 – Eckpunkte beschlossen 
 
Ebenfalls am 29.4.2026 hat das Bundeskabinett auch die Eckpunkte für den Bundeshaushalt des nächs-
ten Jahres beschlossen und die Finanzplanung bis zum Jahr 2030. 
 
Die Bundesregierung beabsichtigt, den Grundfreibetrag um mindestens 1.000 € anzuheben, wodurch ein 
größerer Teil des Einkommens steuerfrei bliebe. Der Solidaritätszuschlag soll sodann auch für die Bes-
serverdiener entfallen, der Höchststeuersatz hiernach von 45 % auf 47,5 % erhöht werden und bereits ab 
210.000 € bei Einzel- und 420.000 € bei Zusammenveranlagung greifen. 
Das Gesetzgebungsverfahren befindet sich noch ganz am Anfang und muss sowohl im Bundestag als 
auch Bundesrat Zustimmung finden. Aktuell hat sich prominent der Bundeskanzler gegen eine Erhö-
hung des Höchststeuersatzes ausgesprochen. Von daher bleibt abzuwarten, welches Gesamtpaket eine 
Mehrheit findet. 
 



 
3. Altersvorsorgereform verabschiedet 
 
Ende März 2026 wurde das Altersvorsorgereformgesetz verabschiedet, welches ab 1.1.2027 in Kraft 
tritt und die sog. Riester-Vorsorge ablöst. Bestehende Verträge können weiter bespart und Zulagen in 
Anspruch genommen werden. Neuabschlüsse wird es nicht mehr geben, eine automatische Kündigung 
oder Umwandlung ebenfalls nicht. Ein freiwilliger Wechsel ist möglich. 
 
Das grundsätzliche System der steuerlichen Förderung über Zulagen sowie des Sonderausgabenabzugs 
der Sparbeiträge bis zu bestimmten Beträgen wird erhalten bleiben. Die Besteuerung erfolgt nachgela-
gert in der Auszahlungsphase. Dies hat den Vorteil, dass in der Auszahlungsphase im Rentenalter die 
Einkünfte oft geringer und dann auch mutmaßlich die Steuersätze niedriger sind.  
 
Die zusätzliche private Altersvorsorge soll über ein Altersvorsorgedepot erfolgen und richtet sich gezielt 
auch an Menschen ohne bzw. mit wenig Kapitalmarkterfahrung. Es besteht die Möglichkeit, mit größe-
rem Risiko in Aktien, Fonds und ETFs zu investieren, um höhere Renditen erzielen zu können, die so 
auch weniger erfahrenen Bevölkerungsteilen zugänglich werden. Es können aber auch Garantieprodukte 
erworben werden. Die Produkte werden mit max. 1 % Verwaltungskostenaufschlag vom privaten Ban-
ken- und Finanzmarkt sowie ggf. einem neu aufzulegenden Staatsfonds angeboten. 
 
Altersvorsorgebeiträge sollen bis zu einem Einzahlungsbetrag in Höhe von 1.800 € jährlich förderfähig 
sein. Die Grundförderung beträgt dann bis zu einer Höhe von 360 € jährlich 50 %, also bis zu 180 €. Für 
weitere jährliche Sparbeiträge pro Beitragsjahr oberhalb von 360 € bis zu 1.800 €, beträgt die Grundför-
derung 25 %, also maximal 360 €. Insgesamt kann somit eine jährliche staatliche Förderung als Grund-
zulage bis zu 540 € pro Beitragsjahr erfolgen. Maximal können 6.840 € jährlich eingezahlt werden. 
 
Kindergeldbeziehende Eltern können eine Kinderzulage auf einen Sparbeitrag bis zu 300 € jährlich in 
Höhe von 100 % erhalten, also zusätzlich 300 € Zulage. Wer vor dem 25. Lebensjahr mit der Einzah-
lung beginnt, erhält eine zusätzliche staatliche Zulage von 200 €. 
 
Es wird flexiblere Möglichkeiten der Auszahlung geben, vom Rentenplan bis zu einem Auszahlungs-
plan, der mindestens bis zum 85. Lebensjahr kalkuliert sein muss. Ein Wechsel zwischen den unter-
schiedlichen Auszahlungsmodellen soll möglich sein, die Auszahlung in der Regel zwischen dem 65. 
und 70. Lebensjahr beginnen. 
 
In den Kreis der unmittelbar Berechtigten werden nun auch Selbstständige und Pflichtmitglieder von 
berufsständischen Versorgungseinrichtungen im Angestelltenverhältnis einbezogen. Minijobber, die 
sich von der Rentenversicherung haben befreien lassen, sind ausgeschlossen, ebenso Hausmänner und 
Hausfrauen. Sie können aber als mittelbar Begünstigte Zulagen erhalten, wenn sie mit einer unmittelbar 
begünstigten Person verheiratet sind oder sich in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft befinden. 
 
 
4. BMF: Praxishinweise zur Aktivrente 
 
Seit dem 1.1.2026 gelten die Regelungen zur sog. Aktivrente, die einen neuen Steuerfreibetrag für ren-
tenversicherungspflichtig, nichtselbstständig Beschäftigte darstellt, die die gesetzliche Regelaltersgrenze 
unter Berücksichtigung der Übergangsvorschrift erreicht haben und freiwillig weiterarbeiten. 
 
Es bleibt dabei ein Betrag bis zu 2.000 € monatlich für unbeschränkt und beschränkt Steuerpflichtige 
steuerfrei. Im Jahr 2026 liegt die gesetzliche Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und 2 Monaten für die im 
November und Dezember 1959 Geborenen bzw. bei 66 Jahren und 4 Monaten bei den von Januar bis 
Oktober 1960 Geborenen. Der Krankenversicherungsstatus ist unmaßgeblich, ebenso, ob eine Altersren-
te bezogen wird. Die Sozialversicherungspflicht bleibt unverändert bestehen. 
 
Nachdem anfangs in der praktischen Umsetzung der Aktivrente viele Details noch ungeklärt waren, hat 
das Bundesministerium der Finanzen (BMF) am 6.2.2026 einen Frage-und-Antwort-Katalog veröffent-



licht, welcher auf der Homepage des BMF veröffentlicht ist (www.bundesfinanzministerium.de – Ser-
vice – FAQ und Glossar – FAQ – 6.2.2026). Hierin finden sich neben allgemeinen Hinweisen in geson-
derten Rubriken auch Antworten auf Sonderfragen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
 
Entscheidend für die Inanspruchnahme des Steuerfreibetrags ist die aktuelle Tätigkeit. Ein Ruhestands-
beamter kann diesen nach Erreichen der Regelaltersgrenze bei Aufnahme einer rentenversicherungs-
pflichtigen nichtselbstständigen Tätigkeit erhalten, ebenso ein ehemals selbstständig Tätiger. Bei der 
vorgezogenen Altersrente mit 63 besteht kein Anspruch auf die Steuerfreiheit. Stuft aber die Sozialver-
sicherung eine Tätigkeit als rentenversicherungspflichtig ein, kommt die Inanspruchnahme nur in Be-
tracht, wenn es sich steuerrechtlich um eine nichtselbstständige Beschäftigung handelt, z. B. bei Hono-
rarlehrkräften. 
 
Der Steuerfreibetrag ist ein Monatsbetrag, kein Jahresbetrag. Er kann nur für die Monate in Anspruch 
genommen werden, in denen die Voraussetzungen für die Aktivrente vorliegen. Sonderzahlungen kön-
nen auf eine anteilige Monatszahlung aufgeteilt werden, wobei diese den Höchstbetrag der Steuerfrei-
heit nicht erhöht. Der Arbeitgeber berücksichtigt den Steuerfreibetrag im Lohnsteuerabzugsverfahren 
und weist den Betrag als steuerfrei in der monatlichen Lohnabrechnung bis maximal 2.000 € brutto aus. 
Entsprechend ist in einer Freizeile der Jahreslohnsteuerbescheinigung mit der Bezeichnung „Steuerfrei-
betragAktivrente“ (ohne Leerzeichen) eine Eintragung vorzunehmen. Bei der Lohnsteuerberechnung 
und damit bei der Berechnung der Vorsorgepauschale bleibt die Aktivrente unberücksichtigt. Bei meh-
reren Arbeitsverhältnissen darf die Steuerfreiheit nur für die erste Tätigkeit gewährt werden, die zweite 
muss im Rahmen der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach Steuer-
klasse VI hat der Arbeitnehmer eine Bestätigung abzugeben, dass die Aktivrente nicht zeitgleich in ei-
nem anderen Beschäftigungsverhältnis gewährt wird.  
 
Abfindungen sind im Rahmen der Aktivrente nicht zu berücksichtigen, da sie unabhängig von Betrags-
überschreitungen auch sozialversicherungsfrei sind. Voraussetzung für die Aktivrente ist aber die Zah-
lung von Sozialversicherungsbeiträgen. Arbeitnehmer in Midi-Jobs mit u. a. reduzierten Sozialversiche-
rungsbeiträgen können von der Aktivrente profitieren. Andere steuerfreie Einnahmen kürzen den Steu-
erfreibetrag bei der Aktivrente nicht, Werbungskosten sind nicht zu berücksichtigen. Ggf. sind diese in 
einen berücksichtigungsfähigen und einen nicht berücksichtigungsfähigen Teil aufzuteilen. Gleiches gilt 
bei den Vorsorgeaufwendungen. 
 
 
5. Neues BMF-Schreiben zur Gebäudemodernisierung 
 
Aufwendungen für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden sind regelmäßig 
Erhaltungsaufwendungen und sofort als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. Sind sie 
jedoch Anschaffungs-, Herstellungs- oder anschaffungsnahe Herstellungskosten, können sie lediglich 
im Wege der AfA über die Jahre verteilt steuermindernd berücksichtigt werden. Insbesondere, wenn in 
den ersten 3 Jahren nach Anschaffung über 15 % der Gebäudeanschaffungs- oder Herstellungskosten 
für Modernisierung oder Erweiterungen aufgewendet werden, handelt es sich in der Regel nur um an-
schaffungsnahe Herstellungskosten. 
 
Einzelheiten ergaben sich bisher aus einem Verwaltungsschreiben des Bundesministeriums der Finan-
zen aus dem Jahr 2003 sowie aus 2017, welche nun durch ein neues Schreiben vom 26.1.2026 ersetzt 
wurden, das in allen offenen Fällen anzuwenden ist. 
 
Ein Schwerpunkt des Schreibens liegt in der genauen Beschreibung verschiedener Gebäudestandards. 
Die Entscheidung für einen bestimmten Gebäudestandard stellt eine Zweckbestimmung dar. Hier beste-
hen umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Gebäudemodernisierung, deren steuerliche 
Behandlung komplex ist. Wer umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen plant, sollte vor der Umset-
zung eine steuerliche Beratung in Anspruch nehmen. 
 
 



6. Keine Geschäftsveräußerung im Ganzen bei Fortsetzung der Tätigkeit   
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte in zwei Verfahren vom 13.11.2025 jeweils darüber zu befinden, ob 
die Veräußerung von Teilanlagen eines Solarparks an mehrere Erwerber keine Geschäftsveräußerung im 
Ganzen darstellt, wenn der Veräußerer der Anlagenbetreiber bleibt, auch den Strom selbst einspeist und 
die EEG-Vergütung hierfür erhält. Dann wären die Veräußerungsumsätze umsatzsteuerpflichtig. 
 
So sah es die Finanzverwaltung nach einer Außenprüfung in beiden Verfahren. In einem Fall wurden 
zehn Teilanlagen an verschiedene Erwerber veräußert, im zweiten lediglich fünf, was für die Verwal-
tung und auch das Finanzgericht keinen Unterschied machte. 
 
Der BFH wies die Revision des Klägers zurück. Er war der Auffassung, dass die stückweise Veräuße-
rung an mehrere Erwerber bei gleichzeitiger Fortsetzung des Betriebes durch den Veräußerer keine Ver-
äußerung im Ganzen darstelle und daher umsatzsteuerpflichtig sei. 
 
 
7. Vorsteuerabzug aus Anzahlungen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs bei Anzahlungsrechnun-
gen zu entscheiden. Im vorliegenden Fall hatte die spätere Klägerin eine PV-Anlage zur Lieferung an 
einen Dritten bestellt, deren Montage und Pacht der Vertragspartner der Klägerin übernehmen sollte. 
 
Sie erhielt vor einer Lieferung zwei Rechnungen vom 22.12.2010, auf einer stand „Vorkasse“, auf bei-
den Rechnungen stand, dass das Rechnungsdatum der Liefermonat sei sowie ein Verweis auf die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. Die spätere Klägerin hatte in der Zwischenzeit ein Unternehmen an-
gemeldet. Sie beglich im Januar 2011 die „Vorkasse“-Rechnung und erhielt sodann den Lieferschein, 
wonach die Ware direkt an den Dritten ausgeliefert worden sei. Die zweite Rechnung beglich sie im 
Dezember 2011. Parallel hierzu schloss die Klägerin einen Tag vor Überweisung der ersten und einige 
Tage nach Überweisung der zweiten Rechnung den Pachtvertrag mit dem Dritten ab. 
 
Im Juli 2011 zeigte die Klägerin dem Finanzamt die Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit ab 
1.1.2011 an. Die Besteuerung erfolgte nach vereinnahmten Entgelten. Sie reichte eine Umsatzsteuervo-
ranmeldung für Januar 2011 ein und machte beide Rechnungen als Vorsteuer geltend, dem das Finanz-
amt nicht zustimmte. In der Umsatzsteuererklärung erklärte die Klägerin erneut die Vorsteuer aus den 
Rechnungen und auch die Umsätze aus der Verpachtung der PV-Anlage, dem das Finanzamt ebenfalls 
nicht zustimmte. Nach einer Außenprüfung vertrat die Finanzverwaltung die Auffassung, dass die Klä-
gerin mangels Leistungsbezug und Verfügungsgewalt über die PV-Anlage keinen Vorsteuerabzug gel-
tend machen könne. Der Pachtvertrag sei umsatzsteuerlich ohne Bedeutung. Der Einspruch hatte keinen 
Erfolg, die Klage vor dem Finanzgericht (FG) teilweise. 
 
Während des Einspruchsverfahrens waren die Geschäftspartner der Klägerin wegen eines Schneeball-
systems und gewerbsmäßigen Bandenbetrugs verurteilt worden, da weniger PV-Anlagen gebaut worden 
waren als das Anlagemodell erfordert hätte. Die Anleger seien über die Höhe der tatsächlich erzielbaren 
Einspeisevergütungen getäuscht worden, die Anlage der Klägerin wurde nie gebaut. Das FG war der 
Auffassung, dass (nur) eine ordentliche Vorauszahlungsrechnung vorliege, aus der ein Vorsteuerabzug 
zustehe. 
 
Beide Parteien legten Revision beim BFH ein. Dieser entschied, dass der Begriff „Vorkasse“ auf einer 
Anzahlungsrechnung für den Vorsteuerabzug nicht zwingend erforderlich sei. Soweit die Klägerin hier 
davon ausgehen durfte, dass die vertraglich zugesicherte Leistung zukünftig erbracht werde, stehe ihr 
auch der Vorsteuerabzug zu. Hierbei kommt es darauf an, ob die Klägerin zum Zeitpunkt der Zahlung 
ernsthaft von einer späteren Leistungsausführung ausgehen konnte. Das sah das Gericht bei der ersten 
Rechnung als gegeben an. In Bezug auf die zweite Rechnung erfolgte eine Zurückverweisung an das 
erstinstanzliche FG. Dieses soll feststellen, ob die Klägerin zum Zeitpunkt der Zahlung noch von einer 
Leistung des Vertragspartners ausgehen durfte. 
 



 
8. Abfindung in Raten für lebzeitigen Pflichtteilsverzicht ist nicht steuerbar 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 20.1.2026 entschieden, dass auch eine in Raten gezahlte 
Abfindung für lebzeitige Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche im Rahmen der Einkommen-
besteuerung nicht steuerbar ist. Dies gilt bei einer Ratenzahlung auch für einen (nur rechnerischen) 
Zinsanteil. 
 
Die Klägerin hatte per notariellem Vertrag gegenüber ihren Eltern auf künftige Pflichtteils- und Pflicht-
teilsergänzungsansprüche im Zusammenhang mit der Übertragung von Familienvermögen auf ihren 
Bruder verzichtet. Sie hatte bereits über 10 Jahre zuvor im Wege vorweggenommener Erbfolge Gesell-
schaftsanteile mit insgesamt geringerem Wert erhalten, als das jetzt dem Bruder von den Eltern Zuge-
wendete. Im Gegenzug erhielt die Klägerin nun für den weitergehenden Verzicht ein sog. Gleichstel-
lungsgeld, welches in zwei Raten von den Eltern an die Klägerin gezahlt wurde. Das Finanzamt wie 
auch das erstinstanzliche Hessische Finanzgericht waren der Auffassung, dass die zweite Zahlung we-
gen der zeitlichen Streckung einen Zinsanteil enthalte, der als Einkünfte aus Kapitalvermögen im Rah-
men der Einkommenbesteuerung steuerpflichtig sei.  
 
In zweiter Instanz gab der BFH der Klägerin in der Sache Recht. Weder ist die Zahlung insgesamt ein-
kommensteuerbar noch ist hierin ein steuerpflichtiger Zinsanteil enthalten. Dies begründete der BFH 
damit, dass ein Verzicht auf einen möglichen Pflichtteil oder eine Pflichtteilsergänzung zu Lebzeiten 
des bzw. der Erblasser, also vor dem tatsächlichen Erbfall, keinen steuerlichen Verzicht darstelle, son-
dern lediglich den Verzicht auf eine Erwerbschance. Die Gewährung einer Ratenzahlung stelle somit 
auch keine Kapitalüberlassung dar, sondern eine erbrechtlich veranlasste Abfindungszahlung, die nicht 
in einen Kapital- und Zinsanteil aufgespalten werden könne.  
Derartige Abfindungszahlungen können der Schenkungsteuer unterliegen, aber nicht zugleich einkom-
mensteuerbar sein. Auch eine Qualifizierung als sonstige Einkunftsart fällt nach Auffassung des BFH 
aus, da es an einer steuerbaren Erwerbstätigkeit oder einer sonstigen Leistung im Sinne des Einkom-
mensteuerrechts fehlt. 
 
Da das erstinstanzliche FG zudem einen formellen Fehler begangen hatte, konnte der BFH auch in der 
Sache entscheiden und musste nicht zurückverweisen.  
 
 
9. Kindergeld künftig ohne Antrag 
 
Ab dem Jahr 2027 soll nach einem Beschluss des Bundeskabinetts die Auszahlung des Kindergeldes 
ohne Antrag und die Umsetzung in zwei Stufen erfolgen. Zunächst gilt die Neuerung ab Frühjahr 2027 
für Familien, deren Daten der Familienkasse bereits vorliegen, weil sie bereits Kinder haben und Kin-
dergeld beziehen. In einem zweiten Schritt soll ab Ende 2027 auch für das jeweils erste Kind das Kin-
dergeld antragslos ausgezahlt werden. Hierfür muss mindestens ein Elternteil mit dem Kind im Inland 
wohnen, dessen IBAN bekannt sein und mindestens ein Elternteil muss im Inland arbeiten. Anderenfalls 
bleibt es beim bisherigen Verfahren. 
 
Das antragslose Kindergeld ersetzt nicht die Prüfung der Anspruchsberechtigung. Diese erfolgt wie 
bisher durch die Familienkasse. Nur die erforderlichen Daten werden per Datenaustausch automatisch 
übermittelt. Das Bundeszentralamt für Steuern vergibt für jedes neugeborene Kind nach automatischer 
Geburtsinformation vom Standesamt eine Steuer-ID. Diese einschließlich Geburtsinformation wird dann 
per Datenaustausch an die Familienkasse übermittelt. 
 
 
10. BFH zur rückwirkenden Anwendung des Erbschaftsteuerrechts 
  
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Ende März 2026 ein Urteil vom 20.11.2025 als verfassungsgemäß an-
gesehen, wonach die rückwirkende Anwendung einer gesetzlichen Neuregelung für rechtmäßig erachtet 
wurde. Hierbei ging es um eine Schenkung, die vor der Verkündung des neuen Gesetzes erfolgt ist. 



 
Worum ging es? Die spätere Klägerin übertrug im Juli 2016 den Anteil an einer Kommanditgesellschaft 
als Schenkung. Zu diesem Zeitpunkt galt formal noch das alte Erbschaftsteuerrecht, welches das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) für verfassungswidrig erklärt und eine Übergangsfrist eingeräumt hatte, 
damit der Gesetzgeber eine neue, rechtmäßige gesetzliche Regelung schaffen konnte. Kurz nach der 
schenkweisen Übertragung verabschiedete der Gesetzgeber ein neues Erbschaftsteuerrecht rückwirkend 
auf den 1.7.2016. Das Finanzamt wendete dafür das nach dem 1.7.2016, aber vor der Verabschiedung 
des neuen Erbschaftsteuerrechts, geltende neue Recht an. Der Bundesrat hatte im Gesetzgebungsverfah-
ren den Vermittlungsausschuss angerufen, weswegen sich die Verabschiedung sowie das Inkrafttreten 
verzögerten. Die spätere Klägerin wollte das alte, für sie günstigere Recht anwenden. Sie vertrat die 
Auffassung, dass eine rückwirkende Anwendung der neuen Vorschriften verfassungswidrig sei, da im 
Hinblick auf die alte Regelung Vertrauensschutz bestehe.  
 
Der BFH wies die Revision zurück. Die Rückwirkung ist hier zulässig, weil kein schutzwürdiges Ver-
trauen mehr bestanden habe. Die Neuregelung wirkte auf einen bereits abgeschlossenen Sachverhalt 
zurück. Bereits mit dem Beschluss des Bundestages am 24.6.2016 war klar, dass das Recht sich entspre-
chend der BVerfG-Entscheidung ändern werde. Die Anrufung des Vermittlungsausschusses durch den 
Bundesrat ändere hieran nichts.  
 
Steuerpflichtige können nach einem entsprechenden Urteil des BVerfG und einem weit fortgeschritte-
nen Gesetzgebungsverfahren nicht mehr darauf vertrauen, dass das zu ihren Gunsten noch nicht geän-
derte alte Recht angewendet wird. Aktuell wird wieder eine Entscheidung des BVerfG zum aktuellen 
Erbschaftsteuergesetz erwartet. Werden erneut Regelungen für verfassungswidrig erklärt, kann sich ein 
Steuerpflichtiger nicht mehr darauf berufen, wenn der Gesetzgeber bereits dabei ist, die geforderten 
Änderungen gesetzlich umzusetzen. Betroffene sollten sich steuerlich beraten lassen, inwieweit sie hier-
von betroffen sein könnten. 
 
 
11. Neue Entscheidungen zur Grunderwerbsteuer 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 22.10.2025 zwei Entscheidungen zur Grunderwerbsteuer getroffen. 
In einem Fall entschied er, dass Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer nicht nur der Kauf-
preis einer Immobilie ist, sondern bei Übernahme eines persönliches Wohnrechts der kapitalisierte Jah-
reswert die Bemessungsgrundlage erhöht. Im vorliegenden Fall war das Wohnrecht zwar mangels 
Grundbucheintragung noch nicht entstanden, allerdings hatte die Käuferin der Übernahme bereits zuge-
stimmt und somit eine geldwerte Verpflichtung übernommen. 
 
Im weiteren Fall hat der BFH mit gleicher Begründung entschieden, dass auch ein noch nicht eingetra-
genes Nießbrauchsrecht die Bemessungsgrundlage erhöht, wenn bereits die Verpflichtung übernommen 
wurde. Auch dieser Wert ist zu kapitalisieren. Im entschiedenen Fall wurde ein Erbbaurecht gegen Ent-
gelt übertragen und um die Verpflichtung zur Einräumung eines Nießbrauchsrechts erhöht. 
 
 
12. Widerruf-Button – Pflicht im Online-Handel bei B2C 
 
Für alle Online-Verträge über Waren, Dienstleistungen und Finanzprodukte, die über eine Online-
Benutzeroberfläche geschlossen werden, wird zum 19.6.2026 ein Widerrufs-Button verpflichtend. Ziel 
ist es, Verbrauchern die Möglichkeit zu geben, online geschlossene Verträge ebenso einfach zu widerru-
fen, wie sie abgeschlossen wurden. 
 
Die Ausgestaltung erfolgt in 2 Stufen. Zunächst gibt der Verbraucher Vertragsdaten ein, anschließend 
bestätigt er den Widerruf über eine gesonderte Schaltfläche. Zulässig sind nur wenige Pflichtangaben, 
etwa Name, Vertragszuordnung und Kontaktdaten für die Eingangsbestätigung. Weitere Abfragen, ins-
besondere zum Widerrufsgrund, sind unzulässig. 
 



Nach Abgabe des Widerrufs muss der Unternehmer unverzüglich eine Eingangsbestätigung auf einem 
dauerhaften Datenträger (z. B. E-Mail) übermitteln. Diese dient lediglich dem Nachweis des Zugangs, 
nicht der rechtlichen Wirksamkeit. 
 
Der Gesetzgeber schreibt hierzu u. a. vor: „Die Widerrufsfunktion muss gut lesbar mit ‚Vertrag widerru-
fen‘ oder einer anderen gleichbedeutenden eindeutigen Formulierung beschriftet sein. Sie muss während 
des Laufs der Widerrufsfrist auf der Online-Benutzeroberfläche ständig verfügbar, hervorgehoben plat-
ziert und für den Verbraucher leicht zugänglich sein.“ 
 
 
13. Lärmschutz-Ausnahme für Public Viewing bei Fußball-WM 
 
Der Bundesrat hat am 8.5.2026 einer Regierungsverordnung zugestimmt, die befristete Ausnahmen vom 
Lärmschutz für das sog. Public Viewing vorsieht. Damit sind bei der anstehenden Fußball-WM öffentli-
che Liveübertragungen unter freiem Himmel bis spät in die Nacht möglich. Die Ausnahmeverordnung 
eröffnet den zuständigen kommunalen Genehmigungsbehörden für einige Wochen zusätzliche Mög-
lichkeiten, Public Viewing-Veranstaltungen trotz bestehender Einschränkungen zu genehmigen. Dabei 
sollen sie im Rahmen ihrer Entscheidungen das öffentliche Interesse an Liveübertragungen gegen die 
Belange des Anwohnerschutzes abwägen – insbesondere bei Spielen mit spätem Anpfiff. Die Verord-
nung gilt bis zum 31.7.2026. 
 
Anmerkung: Findet das Public Viewing im Rahmen einer privaten Veranstaltung statt (z. B. auf der 
Terrasse), gelten die Immissionsschutzvorschriften der Länder. 
 
 
14. Flugannullierung – Erstattung muss auch erhobene Provision umfassen 
 
In einem vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) entschiedenen Fall kauften mehrere Reisende in einem 
Buchungsportal Flugtickets für einen Hin- und Rückflug der Fluggesellschaft KLM von Wien (Öster-
reich) nach Lima (Peru). Da die Flüge annulliert wurden, erstattete KLM ihnen den von ihnen gezahlten 
Betrag abzüglich etwa 95 €, die das Buchungsportal ihnen als Vermittlungsprovision in Rechnung ge-
stellt hatte. Die betroffenen Fluggäste traten ihre etwaigen Erstattungsansprüche an einen Verbraucher-
schutzverband ab. Dieser machte vor Gericht geltend, dass die Erstattung der Flugticketkosten durch die 
betreffende Fluggesellschaft auch die Vermittlungsprovision umfassen müsste. KLM macht hingegen 
geltend, dass sie nicht verpflichtet war, die streitige Vermittlungsprovision zu erstatten, da ihr deren 
Existenz und erst recht deren Höhe nicht bekannt waren. Das Gericht hatte dazu nun den EuGH befragt. 
 
Die Richter des EuGH stellten klar, dass, wenn eine Fluggesellschaft akzeptiert, dass der Vermittler in 
ihrem Namen und für ihre Rechnung Flugtickets ausstellt und ausgibt, davon ausgegangen werden kann, 
dass sie zwangsläufig die Geschäftspraxis dieses Vermittlers kennt, eine Vermittlungsprovision zu erhe-
ben. Da die Erhebung dieser Vermittlungsprovision einen „unvermeidbaren“ Bestandteil des Flugticket-
preises darstellt, ist sie als von der Fluggesellschaft genehmigt anzusehen. Daher muss die Fluggesell-
schaft die Provision erstatten. Es ist nicht erforderlich, dass sie die genaue Höhe der Vermittlungsprovi-
sion kennt. Andernfalls würde der vom Unionsgesetzgeber angestrebte Schutz der Fluggäste geschwächt 
und die Attraktivität der Inanspruchnahme der Dienste eines Vermittlers verringert. 
 
 
15. Hotelzimmeranfrage trotz Bestätigung keine verbindliche Buchung 
 
Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) hatte zu entscheiden, ob eine per E-Mail gestellte Zim-
meranfrage mit anschließender Reservierungsbestätigung bereits eine verbindliche Buchung darstellt. 
 
In dem entschiedenen Fall erhielt ein Hotel per E-Mail von einem Unternehmen mit dem Betreff „Zim-
meranfrage“ eine Anfrage über die Reservierung mehrerer Zimmer für zwei Zeiträume. Das Hotel be-
stätigte die Buchung, gab dabei jedoch versehentlich abweichende Daten an und korrigierte diesen Feh-
ler kurz darauf per weiterer E-Mail. Gleichzeitig wurde um Übermittlung einer Gästeliste gebeten, wo-



rauf keine Reaktion erfolgte. Nach Ablauf der angefragten Zeiträume stellte das Hotel 90 % der Ge-
samtkosten in Rechnung. 
 
Nach der Entscheidung des OLG war jedoch kein Beherbergungsvertrag zustande gekommen. Die mit 
„Zimmeranfrage“ überschriebene E-Mail stellte kein rechtsverbindliches Angebot zum Abschluss eines 
Beherbergungsvertrags dar. Eine verbindliche Erklärung liegt nur dann vor, wenn der Zimmerpreis dem 
Anfragenden bereits bekannt ist oder in der Anfrage ausdrücklich genannt wird. Fehlt es hieran, ist eine 
solche Anfrage lediglich als unverbindliche Bitte zu verstehen, die angefragten Zimmer vorläufig frei-
zuhalten und dem Anfragenden bei Feststehen des Preises eine vorrangige Buchungsmöglichkeit einzu-
räumen. 
 
 
16. Bonuskürzung wegen Elternzeit 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat entschieden, dass eine variable, zielabhängige Vergütung während 
der Elternzeit anteilig gekürzt werden darf. Selbst dann, wenn die zugrunde liegende Betriebsvereinba-
rung keine ausdrückliche Kürzungsregelung enthält. 
 
Im Streitfall hatte ein Arbeitnehmer seine Ziele im Jahr 2022 deutlich übererfüllt, befand sich jedoch an 
62 Tagen in Elternzeit. Der Arbeitgeber kürzte die variable Vergütung entsprechend. Zu Unrecht, mein-
te der Arbeitnehmer, da sich die variable Vergütung ausschließlich nach den quantitativ bemessenen 
Erfolgen im Jahresverlauf richtet. 
 
Das BAG stellte jedoch klar. Auch eine variable Vergütung ist regelmäßig arbeitsleistungsbezogenes 
Entgelt und unterliegt damit dem Grundsatz „Ohne Arbeit kein Lohn“. Da während der Elternzeit das 
Arbeitsverhältnis ruht, besteht keine Verpflichtung zur Arbeitsleistung und somit auch kein Vergü-
tungsanspruch. 
 
Dass in dem entschiedenen Fall die aktuelle Betriebsvereinbarung keine Kürzungsregelung enthält, än-
dert daran nichts. Eine solche wäre nur erforderlich gewesen, wenn ausdrücklich eine Ausnahme vom 
gesetzlichen Grundsatz gewollt gewesen wäre. 
 
 
17. Ordentliche Kündigung wegen fehlerhafter Arbeitszeiterfassung 
 
Der vorsätzliche Verstoß eines Arbeitnehmers gegen seine Verpflichtung, die abgeleistete, vom Arbeit-
geber nur schwer zu kontrollierende Arbeitszeit korrekt zu dokumentieren, ist an sich geeignet, einen 
verhaltensbedingten Grund zur außerordentlichen wie auch zur ordentlichen Kündigung darzustellen. 
Das gilt für den vorsätzlichen Missbrauch von Stempeluhren ebenso wie für das wissentliche und vor-
sätzlich falsche Ausfüllen entsprechender Formulare. 
 
Dabei kommt es nicht entscheidend auf die strafrechtliche Würdigung an, sondern auf den mit der 
Pflichtverletzung verbundenen schweren Vertrauensbruch. Der Arbeitgeber muss auf eine korrekte Do-
kumentation der Arbeitszeit seiner Arbeitnehmer vertrauen können. Überträgt er den Nachweis der ge-
leisteten Arbeitszeit den Arbeitnehmern selbst und füllt ein Arbeitnehmer die dafür zur Verfügung ge-
stellten Formulare wissentlich und vorsätzlich falsch aus, so stellt dies in der Regel einen schweren Ver-
trauensmissbrauch dar. Der Arbeitnehmer verletzt damit in erheblicher Weise seine Pflicht zur Rück-
sichtnahme gegenüber dem Arbeitgeber. 
 
In dem entschiedenen Fall hatte eine Arbeitnehmerin am 12.10.2023 wissentlich und vorsätzlich eine 
falsche Zeit für den Arbeitsbeginn erfassen lassen und dadurch vorgetäuscht, eine halbe Stunde mehr 
gearbeitet zu haben, als dies tatsächlich der Fall war. Sie hat dadurch ihre arbeitsvertraglichen Pflichten 
schwerwiegend verletzt, was selbst als einmaliger Vorfall grundsätzlich geeignet ist, eine Kündigung zu 
rechtfertigen. 
 
 



18. Rückzahlungsklauseln bei Fortbildungskosten müssen präzise sein 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem Urteil erneut klargestellt, dass Rückzahlungsklauseln für 
Fortbildungskosten strengen Anforderungen unterliegen. Im entschiedenen Fall hatte eine Altenpflege-
rin an einer vom Arbeitgeber organisierten Weiterbildung teilgenommen. Der Arbeitgeber übernahm die 
Kurs- und Prüfungsgebühren und stellte die Arbeitnehmerin für die Dauer der Maßnahme bezahlt frei, 
wodurch insgesamt erhebliche Fortbildungskosten entstanden. Im vorformulierten Fortbildungsvertrag 
wurde eine Bindungsdauer von 24 Monaten nach Abschluss der Weiterbildung vereinbart. Für den Fall 
einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses sah die Vereinbarung eine anteilige Rückzahlung 
der Kosten von bis zu rund 15.000 € vor. 
 
In der Vereinbarung war eine vorformulierte Vertragsklausel enthalten, wonach eine Rückzahlungs-
pflicht bestand, wenn das Arbeitsverhältnis „aus von der Arbeitnehmerin zu vertretenden Gründen“ 
beendet wird. Das BAG hielt diese Formulierung für zu unklar und zu weitgehend. So könnte sie näm-
lich auch Fälle erfassen, in denen die Arbeitnehmerin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der 
Lage ist, ihre arbeitsvertraglichen Pflichten zu erfüllen und aus diesem Grund vorzeitig kündigt. 
 
Eine solche Auslegung benachteiligt Arbeitnehmer unangemessen. Denn sie müssten selbst dann zah-
len, wenn sie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht steuern können. Das widerspricht auch der 
durch das Grundgesetz geschützten Berufsfreiheit. Rückzahlungspflichten sind nur zulässig, wenn der 
Arbeitnehmer durch eigenes Verhalten – etwa eine freiwillige Kündigung ohne zwingenden Grund – 
Einfluss auf die Bindung hat. Da die Klausel diese Differenzierung nicht klar vornahm, erklärte das 
BAG sie für unwirksam. Eine geltungserhaltende Reduktion kommt nicht in Betracht. Die Arbeitnehme-
rin musste keine Fortbildungskosten zurückzahlen. 
 
Hinweis: Bei der Vereinbarung von Rückzahlungsklauseln sollten diese also immer präzise formuliert 
sein und insbesondere Fälle unverschuldeter, dauerhafter Leistungsunfähigkeit ausdrücklich ausnehmen. 
Andernfalls sind sie insgesamt unwirksam. 
 
 
19. Elternunterhalt – Anhaltspunkte für Überschreiten der Einkommensgrenze 
 
Ein Unterhaltsrückgriff durch den Sozialhilfeträger auf ein erwachsenes Kind, dessen Eltern vom Sozi-
alamt Leistungen erhalten, ist beschränkt. So geht ein möglicher Unterhaltsanspruch der Eltern gegen 
ihre erwachsenen Kinder erst dann auf den Sozialhilfeträger über, wenn das Einkommen des Kindes 
einen Jahresbetrag von 100.000 € übersteigt. Dabei wird gesetzlich vermutet, dass diese Einkommens-
grenze nicht überschritten wird. Erst wenn hinreichende Anhaltspunkte für ein Überschreiten dieser 
Grenze vorliegen, darf der Sozialhilfeträger weitere Ermittlungen aufnehmen. 
 
Wann Anhaltspunkte „hinreichend“ für die Annahme sind, dass unterhaltspflichtige Kinder über ein 
Einkommen von über 100.000 € im Jahr verfügen, ist anhand allgemeiner Erfahrungswerte zu beurtei-
len, z. B. aus Recherchen in öffentlich zugänglichen Informationsquellen. In dem vom Landessozialge-
richt Bayern entschiedenen Fall hatte der Sozialhilfeträger die Angaben des Statistischen Bundesamtes 
zur allgemeinen Einkommensentwicklung genutzt.  
 
 
20. Kiga-Platz – kein ausnahmsloser Anspruch auf durchgängige Betreuung 
 
Der gesetzliche Anspruch auf einen Kiga-Platz wird häufig mit einer bestimmten täglichen Betreuungs-
zeit gleichgesetzt. Eine bundesweit verbindliche Mindeststundenzahl existiert jedoch nicht. Nach den 
Regelungen des Sozialgesetzbuches Achtes Buch haben Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen An-
spruch auf frühkindliche Förderung. Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht 
ein Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Konkrete zeitliche Vorgaben für den Umfang 
der täglichen Betreuung lassen sich dem Gesetz jedoch nicht entnehmen. Es handelt sich vielmehr um 
einen bedarfsgerechten Förderanspruch, dessen konkrete Ausgestaltung – insbesondere hinsichtlich der 
Betreuungszeiten – den Ländern überlassen ist. 



 
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz stellt in einem Urteil klar, dass selbst landesrechtliche 
Regelungen keinen starren Anspruch auf bestimmte Betreuungszeiten begründen. In dem Fall besuchte 
ein im Jahr 2022 geborenes Kind eine Kindertagesstätte mit Betreuungszeiten von montags bis freitags 
jeweils von 7 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr. Die Mutter befand sich nach der Geburt eines weite-
ren Kindes noch bis Juli 2027 in Elternzeit. Im Mai 2025 beantragten die Eltern eine durchgängige Be-
treuung von sieben Stunden täglich. Die zuständige Behörde lehnte den Antrag mit der Begründung ab, 
ein entsprechender Betreuungsplatz stehe nicht zur Verfügung. Vor Gericht hatten die Eltern keinen 
Erfolg. 
 
Zwar ist in Rheinland-Pfalz „regelmäßig“ eine siebenstündige Betreuung vorgesehen, das Gericht stellt 
jedoch klar, dass es sich dabei lediglich um einen Regelfall handelt. Im Einzelfall kann der Anspruch 
auf einen Betreuungsplatz auch durch eine in der Mittagszeit unterbrochene Betreuungszeit erfüllt wer-
den, insbesondere wenn – wie hier – ein Erziehungsberechtigter keiner Erwerbstätigkeit nachgeht oder 
keine pflegerischen Pflichten erfüllen muss. 
 
 
21. Gewinnbringende Untervermietung von Wohnraum unzulässig 
 
Nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Mieter nach Abschluss des Mietvertrags 
vom Vermieter die Erlaubnis verlangen, einen Teil der Wohnung einem Dritten zum Gebrauch zu über-
lassen, sofern hierfür ein berechtigtes Interesse besteht. Das kann z. B. bei einem längeren Auslandsauf-
enthalt der Fall sein. 
 
In dem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall ging es auch um eine Untervermietung wäh-
rend eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts. Ein Mann war seit dem Jahr 2009 Mieter einer in 
Berlin gelegenen Zweizimmerwohnung. Die Nettokaltmiete belief sich auf monatlich 460 €. 
 
Aufgrund eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts vermietete er die Wohnung ohne Untervermie-
tungserlaubnis ab Anfang des Jahres 2020 für monatlich 962 € (nettokalt) zuzüglich einer Betriebs- und 
Heizkostenvorauszahlung (insgesamt monatlich 1.100 €) an zwei Untermieter. Nachdem die Vermiete-
rin den Mieter wegen unerlaubter Untervermietung vergeblich abgemahnt hatte, erklärte sie im Februar 
2022 die fristgemäße Kündigung des Mietverhältnisses. 
 
Die Richter des BGH entschieden, dass der Vermieterin ein Anspruch auf Räumung und Herausgabe 
der angemieteten Wohnung zusteht. Die Kündigung ist wirksam, denn der Mieter hat seine Pflichten aus 
dem Mietverhältnis durch die ohne Erlaubnis vorgenommene Untervermietung der Wohnung erheblich 
verletzt. Ihm stand ein Anspruch auf Erteilung einer – gewinnbringenden – Untervermietung nicht zu. 
So ist die Untervermietung von der Überlegung getragen, dem Mieter die Wohnung im Falle einer we-
sentlichen Änderung seiner Lebensverhältnisse zu erhalten. Der Zweck der Untervermietung besteht 
hingegen nicht darin, dem Mieter hierdurch eine Möglichkeit der Gewinnerzielung zu verschaffen. 
 
 
22. Unberechtigte Kündigung wegen Schriftformmangels kann  

Schadensersatz auslösen 
 
Ein Vermieter, der bei einem langfristigen Mietvertrag eine unberechtigte Kündigung wegen eines be-
haupteten Schriftformmangels ausspricht, kann sich schadensersatzpflichtig machen, wenn der Mieter 
infolge der Kündigung das Mietobjekt räumt und zurückgibt. 
 
Im entschiedenen Fall hatte zwar der Vermieter zwei Großkanzleien im Rahmen einer Due-Diligence-
Prüfung beim Erwerb des Anwesens eingeschaltet, die die Kündigung im Rahmen einer Plausibilitäts-
prüfung als erfolgversprechend bewerteten. Dies ließ das Verschulden des Vermieters jedoch nicht ent-
fallen. 
 



Dem Mieter fällt bei einer Kündigung des Vermieters regelmäßig kein Mitverschulden zur Last, auch 
wenn er das Mietobjekt freiwillig räumt. Ein Mitverschulden kommt nur in Betracht, wenn der Mieter 
die gebotene Sorgfalt außer Acht lässt, etwa wenn die Unwirksamkeit der Kündigung für ihn eindeutig 
erkennbar ist und nicht lediglich formelle, behebbare Mängel vorliegen. Je gewichtiger die vom Ver-
mieter angeführten Kündigungsgründe erscheinen, desto weniger ist es dem Mieter zuzumuten, sich auf 
eine Auseinandersetzung einzulassen oder einen Rechtsstreit zu riskieren. 
 
 
23. Gewerberaummiete – Einsichtsrecht des Mieters in die Originalbelege  

zur Betriebskostenabrechnung 
 
Bei Gewerberaummietverhältnissen besteht weiterhin das Recht des Mieters zur Einsichtnahme in die 
Originalbelege zur Betriebskostenabrechnung. Eine Bereitstellung der Belege in digitaler Form ist nicht 
ausreichend. 
 
Dies hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht entschieden. Nach Auffassung des Gerichts 
bleibt es im Gewerberaummietrecht grundsätzlich dabei, dass dem Mieter auf Verlangen Einsicht in die 
Originalunterlagen zu gewähren ist. 
 
Daran ändere auch die zum 1.1.2025 durch das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz eingeführte gesetzli-
che Neuregelung nichts, die den Vermieter berechtigt, die Belege auch elektronisch bereitstellen zu 
dürfen. Diese Regelung ist nur auf Wohnraummietverhältnisse direkt anwendbar. Für Gewerberaum-
mietverhältnisse bleibt es daher bei der bisherigen Rechtslage. Der Mieter kann weiterhin verlangen, die 
Originalbelege einzusehen. Eine ausschließlich digitale Bereitstellung der Unterlagen reicht hierfür 
nicht aus. 
 
 
24. Prüfung eines Testaments im Erbscheinverfahren 
 
Im Erbscheinverfahren wird die Gültigkeit des Testaments von Amts wegen geprüft. Soll ein Erbschein 
erteilt werden, muss nicht nur der erbrechtliche Charakter der Erklärung feststehen, sondern auch deren 
Echtheit und Eigenhändigkeit. Fehlt insofern die Überzeugung des Gerichts, geht dies zulasten desjeni-
gen, der Rechte aus der Urkunde herleiten will. Im Zweifelsfall ist von Amts wegen ein schriftverglei-
chendes Gutachten einzuholen. 
 
Da eine absolute Gewissheit der Echtheit eines Testaments im naturwissenschaftlichen Sinne fast nie zu 
erreichen und die theoretische Möglichkeit des Gegenteils der Tatsache, die festgestellt werden soll, 
kaum auszuschließen ist, genügt für die richterliche Überzeugung ein für das praktische Leben brauch-
barer Grad von Gewissheit, der vernünftige Zweifel ausschließt. Es reicht aus, wenn das Gericht keine 
„vernünftigen Zweifel“ an der Echtheit des Testaments hat, auch wenn ein Sachverständiger in seinem 
wissenschaftlich begründeten Gutachten im Hinblick auf die objektiven Befundlücken nur von einer 
weit überwiegenden, einfachen oder hohen Wahrscheinlichkeit der Urheberschaft des Erblassers ausge-
gangen ist. 
 
 
25. E-Bike nach Sturz weiter genutzt – Haftung für Brand 
 
Dass Lithium-Ionen-Akkus in Brand geraten können, dürfte vielen Menschen bekannt sein. Das Ober-
landesgericht Oldenburg hatte aber nun die Frage zu klären, ob jemand im rechtlichen Sinne fahrlässig 
handelt, wenn er ein E-Bike nach einem leichten Sturz nicht von einer Fachwerkstatt auf Beschädigun-
gen überprüfen lässt, sondern einfach weiternutzt. 
 
Passiert war Folgendes: Im März 2023 kam es zu einem Brand, bei dem ein Carport sowie angrenzende 
Gebäude beschädigt wurden. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 140.000 €. Im Carport abge-
stellt war ein E-Bike der Mieterin des Wohnhauses. Deren Sohn war im Januar mit dem E-Bike bei 
Glatteis gestürzt – sichtbare Schäden an Rad oder Akku waren aber nicht eingetreten. 



 
Der Wohngebäudeversicherer des Hauseigentümers regulierte den Schaden zunächst, forderte die 
Summe später aber zu einem Teil von der Haftpflichtversicherung der Mieterin zurück. Die Versiche-
rung vertrat die Auffassung: Der Akku hätte nach dem Sturz vorsorglich von einer Fachwerkstatt über-
prüft werden müssen. Jedenfalls hätte das E-Bike nicht unter dem Carport abgestellt werden dürfen. 
 
Bereits das Landgericht Oldenburg hatte entschieden, dass die Mieterin nicht fahrlässig gehandelt hatte 
und ihre Haftpflichtversicherung daher nicht zahlen muss. Zwar hätten die Herstellerinformationen ei-
nen Hinweis darauf enthalten, dass Lithium-Ionen-Akkus keinen Stößen ausgesetzt werden dürfen und 
dass sie im Falle eines – eventuell nicht erkennbaren – Defekts in sehr seltenen Fällen unter ungünstigen 
Umständen in Brand geraten können. Allerdings sei dieser Hinweis nicht mit einer Aufforderung ver-
bunden gewesen, nach einem Stoß oder einem sonstigen Ereignis eine technische Prüfung durch eine 
Fachwerkstatt vornehmen zu lassen. Der Nutzer eines E-Bikes müsse auch nicht von sich aus einen 
solchen Schluss ziehen. 
 
Dies sah das OLG im Ergebnis genauso. Im konkreten Fall habe die Mieterin nicht damit rechnen müs-
sen, dass der Akku in Brand geraten würde. Ein Brand sei nach Herstellerangaben ein sehr seltenes Er-
eignis. Zudem würden, so die OLG-Richter weiter, Lithium-Ionen-Akkus in zahlreichen Alltagsgegen-
ständen verbaut, sodass Verbraucher grundsätzlich darauf vertrauen dürften, dass diese gefahrlos ge-
nutzt werden können. 
 
 
  

Basiszinssatz 
nach § 247 Abs. 1 BGB  
maßgeblich für die Berechnung 
von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2026 = 1,27 % 
 1.7. – 31.12.2025 = 1,27 % 
 1.1. – 31.6.2025 = 2,27 % 
 1.7. – 31.12.2024 = 3,37 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

www.bundesbank - Basiszinssatz 
 

  

Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
(§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
 Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
 Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
 zzgl. 40 € Pauschale 

 
 
Verbraucherpreisindex 
(2020 = 100) 

2026: April = 125,2; März = 124,5; Februar = 123,1; Januar = 122,8 
2025: Dezember = 122,7; November = 122,7; Oktober = 123,0;  
September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8;  
Mai = 121,8 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rechtsstand: 12.5.2026 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

